
 
 
 

Allgemeine Weisungen: 
 
• Zur Waldhütte und deren Einrichtung ist Sorge zu tragen. 
• Die Aussenanlagen und der Wald sind zu schonen. 
• Es dürfen keine Feuerwerke abgebrannt werden. 
• Nach 22 Uhr dürfen keine Musikkonzerte im Freien stattfinden. 
• Zur Schonung des Wildes darf Musik nur in der Waldhütte ertönen. 
• Tische und Stühle dürfen nicht ins Freie gestellt werden. 
• Zusätzliche Tischgarnituren im Freien sind nicht erlaubt. 
• Partyzelte und Ueberdachungen/Anbauten sind nicht gestattet. 
• Nicht mehr Autos als erlaubt (max. 4) bei der Hütte parkieren. 
• Finnenkerzen dürfen nur nach Anweisung der Abwartin hingestellt werden. 
• Das Übernachten in der Waldhütte ist nicht statthaft!  
• Weisungen der Abwartin befolgen. 
 
 
Reinigung 
 
• Sämtliche Räume samt Küche, Toiletten und alle benützten Einrichtungen sind 

sauber zu reinigen (Plattenböden feucht aufnehmen, Dreckschleuse gut saugen, 
Holzboden wischen). 

• Der Kehricht ist mitzunehmen! 
• Die Reinigungsarbeiten können auch auf Kosten der Benützer nach Vereinbarung 

durch den Hüttenwart ausgeführt werden. 
• Das Ess- und Kochgeschirr muss sauber abgewaschen, gezählt und wieder 

richtig eingeräumt werden! 
• Zigarettenstummel nicht draussen in der Umgebung wegwerfen. 
 
 
Verlassen der Waldhütte 
 
• Im Cheminée darf nur mässig Glut zurückbleiben (auf keinen Fall mit Wasser 

löschen!). 
• Lichtschalter und Kochherd ausschalten (Hauptschalter!) 
• Wasserhähne abstellen. 
• Läden und Türen schliessen (Dachfenster nicht vergessen!). 
• Wegmarkierungen resp. Wegweiser demontieren und wegräumen! 
 
 
Heimweg 
 

• Bitte daran denken, dass der Heimweg durch Wohnquartiere führt. Bitte den 
Rückweg ruhig befahren oder begehen und die Ruhe der Anwohner nicht 
stören. 

 
Wir danken für die Einhaltung der Hausordnung und wünschen allen eine gute Heim-
kehr. 
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